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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Kundendienstleistungen und Ersatzteillieferungen 
von DMG MORI der DMG MORI Austria GmbH 

1. Allgemeines   

1.1. Die nachstehenden Bedingungen gelten f¿r alle Kundendienstleistungen unseres Unternehmens (ĂAuftragnehmerñ) ï 
auch zukünftige ï im Zusammenhang mit Reparaturen, Wartungen und sonstigen Serviceleistungen (nachstehend 
insgesamt auch als ĂServiceleistungenñ oder ĂReparaturleistungenñ bezeichnet) sowie f¿r die Lieferung von Ersatz-
und Austauschteilen. Anders lautenden, entgegenstehenden oder abweichenden Bedingungen des Bestellers wird 
widersprochen. Sie verpflichten den Auftragnehmer auch dann nicht, wenn er ihnen nach Eingang nicht noch einmal 
ausdrücklich widersprochen hat. Ein Vertrag kommt erst mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des Auftragnehmers 
per Brief, Fax oder Email zustande, es sei denn, der Auftrag wird über die Service-Hotline des Auftragnehmers 
mündlich geschlossen. 

2. Mitwirkung und technische Hilfeleistungen des Bestellers  

2.1. Der Besteller stellt auf eigene Kosten und Gefahr Hilfskräfte (in erforderlicher Zahl und für die erforderliche Zeit) 
und, soweit vereinbart, Werkzeuge, Hebezeuge mit Bedienungspersonal sowie alle Materialien und 
Ausrüstungsgegenstände zur Verfügung, die für einen reibungslosen Ablauf der Serviceleistung benötigt werden. 
Des Weiteren stellt der Besteller dem Personal des Auftragnehmers einen trockenen verschließbaren Raum zur 
Verfügung, der geeignet ist zur sicheren Aufbewahrung von Lieferteilen, Werkzeugen sowie Kleidungsstücken 
und sonstigem Eigentum des Servicepersonals. Der Besteller hat dafür Sorge zu tragen, dass seine Hilfskräfte 
die Weisungen des Serviceleiters befolgen; der Auftragnehmer übernimmt jedoch für die Hilfskräfte des Bestellers 
keine Haftung. Ist durch die Hilfskräfte ein Schaden aufgrund von Weisungen des Serviceleiters entstanden, so 
gelten die Regelungen der Ziff. 18 entsprechend. 

2.2. Werden vom Auftragnehmer gestellte Werkzeuge oder Vorrichtungen am Einsatzort beschädigt oder geraten in 
Verlust, so ist der Besteller zum Ersatz verpflichtet, soweit der Verlust oder die Beschädigung von ihm zu 
vertreten ist. 

2.3. Der Besteller verpflichtet sich, für die Sicherheit des Arbeitsplatzes, die Beachtung bestehender 
Sicherheitsvorschriften sowie für angemessene Arbeitsbedingungen zu sorgen, insbesondere die Maschinen, an 
denen Reparaturen durchgeführt werden sollen, zu säubern. Er hat das Personal des Auftragnehmers auf 
spezielle, in seinem Betrieb bestehende Sicherheitsvorschriften hinzuweisen. 

2.4. Erforderliche innerbetriebliche Arbeitsgenehmigungen, Ausweise etc. beschafft der Besteller auf seine Kosten. 

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

3.1. Die vom Auftragnehmer in Rechnung gestellte Vergütung berechnet sich, soweit nichts anderes schriftlich 
vereinbart wurde, nach dem jeweils gültigen Preis- und Leistungsverzeichnis des Auftragnehmers für Reparatur- / 
Serviceleistungen, welches der Besteller jederzeit beim Auftragnehmer abrufen kann. Der Auftragnehmer ist 
berechtigt, dem Besteller Abschlagszahlungen i.H.v. 100 % des Wertes der jeweils erbrachten Serviceleistungen 
in Rechnung zu stellen. 

3.2. Verwendete Teile, Materialien und Sonderleistungen sowie zu vergütende Reise- und Unterbringungskosten für 
das Servicepersonal des Auftragnehmers sind in der Rechnung jeweils gesondert auszuweisen. Wird die 
Serviceleistung aufgrund eines verbindlichen Kostenvoranschlages ausgeführt, so genügt eine Bezugnahme auf 
den Kostenvoranschlag, wobei nur Abweichungen im Leistungsumfang besonders aufzuführen sind. 

3.3. Die Preise gelten mangels besonderer schriftlicher Vereinbarung ab Werk ausschließlich Verpackung und Fracht. 
Die Verpackungskosten, sowie die Frachtkosten, welche die Kosten für die Transportversicherung beinhalten, 
werden auf der Rechnung gesondert ausgewiesen. Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in der jeweils 
gesetzlichen Höhe hinzu. 

3.4. Kommt der Besteller mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so hat der Besteller Verzugszinsen im 
gesetzlichen Ausmaß zu bezahlen. Die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens bleibt 
vorbehalten. 

3.5. Mangels besonderer Vereinbarung ist die Zahlung sowohl für Serviceleistungen als auch für Ersatzteillieferungen 10 
Tage nach Rechnungseingang ohne Skontoabzug auf das Konto des Auftragnehmers zu leisten. 

3.6. Der Besteller kann nur aufrechnen und / oder ein Zurückbehaltungsrecht nur dann geltend machen, wenn seine 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. 

4. Nicht durchführbare Reparatur-/Serviceaufträge  

4.1. Die zur Abgabe eines Angebots durchgeführte Fehlerdiagnose sowie weiterer entstandener und zu belegender 
Aufwand werden dem Besteller auch dann in Rechnung gestellt, wenn die Reparatur- / Serviceleistung aus vom 
Auftragnehmer nicht zu vertretenden Gründen nicht durchgeführt werden kann, insbesondere weil 

¶ der beanstandete Fehler bei der Überprüfung nicht aufgetreten ist, 

¶ der Besteller den vereinbarten Servicetermin schuldhaft versäumt hat, 




